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Interaktive Landkarten mit 

Häuserverzeichnis unter:

https://www.kolpinghaeuser.

de/jugendwohnen 

https://auswaerts-

zuhause.de/

https://www.kolpinghaeuser.de/jugendwohnen
https://www.kolpinghaeuser.de/jugendwohnen
https://auswaerts-zuhause.de/
https://auswaerts-zuhause.de/


1. Ein Überblick zum Jugendwohnen: Zahlen, Daten, Fakten

   

Zahlen

• 500 JWH, 58.500 Betten, 
200.000 Bewohner*innen, 

• Davon beherbergen 20 % 
überwiegend 
Blockschüler*innen,       
37 % ausschl. 
Dauerbewohner*innen, 
42 % haben gemischte 
Belegung

• AUSWÄRTS ZUHAUSE -
Forum Jugendwohnen: ca. 
90 JWH, ca. 6.000 Betten

Verteilung

• BY: 16 %

• NRW: 15 %

• BW: 13 %

• Sachsen: 12 %

• Thüringen: 9 %

• ST/MV/BB: 7 %

• …

• …

Wissenswertes:

• Rechtliche Verankerung in der 
KJH (§ 13.3 SGB VIII: 
„sozialpäd. begleitete 
Wohnformen“), tatsächliche 
Finanzierung überwiegend 
über Ausbildungsförderung 
(z.B. § 61 SGB III)

• Einzugsalter 14 -21: 85% / ca. 
die Hälfte ist minderjährig

• Jeder Platz im Jugendwohnen 
steht im Kontext 
schulische/berufliche 
Ausbildung oder berufliche 
Eingliederung – unabhängig 
der Finanzierung

Quelle: „Jugendwohnen in Deutschland. Ergebnisse des Forschungs- und Praxisentwicklungsprojektes 

„leben. lernen. chancen nutzen.“ (2012), Hrsg.: Verband der Kolpinghäuser eV.



1. Ein Überblick zum Jugendwohnen: Finanzierung

   

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB), §§ 56 ff SGB III 
(Berechnung ähnlich BAföG, ein Eigenanteil zw. 150 – 
490 € im Monat ist meist zu leisten)

Jugendhilfe nach § 13 Abs. 3 SGB VIII

Zuschüsse z.B. für Blockschüler*innen über das 
Land/Kommune/Betriebe 

Selbstzahler*innen 



1. Ein Überblick zum Jugendwohnen: Konzept & Ausstattung

• Einzelzimmer (insbes. Dauerbewohner*innen), Doppelzimmer (insbes. 

im Blockschulbereich), Wohnungen zur Verselbständigung

• Bei Modernisierungen und Neubauten wird auf privaten Sanitärraum, 

ggf. eigene Kochnische geachtet.

• Belegung: Ausschlaggebend ist in der Praxis die Möglichkeit der 

jungen Menschen, den Wohnheimplatz zu refinanzieren, z.B. über BAB, 

Zuschüsse im Blockschulbereich, über Jugendämter §13.3 SGB VIII

• Sozialpädagogische Begleitung als Herzstück des Jugend- und 

Azubiwohnens

➢ Beratung/Unterstützung bei 

Persönlichem/Verselbständigung/Konflikten

➢ Beratung im „administrativen Dschungel“

➢ Beratung im Umgang mit Finanzen

➢ Scharnierfunktion zu Ausbildungsbetrieben

➢ Freizeitangebote

➢ …



2.  Mehrwert in der dualen Ausbildung

   • Jugendwohnen ermöglicht Mobilität: 50% der Auszubildenden im JW hätten 

ohne den Wohnheimplatz den Ausbildungsplatz nicht angenommen.

• Jugendwohnen trägt zu einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss bei: 23,5 

% der Befragten geben an, ohne die Unterstützung im Jugendwohnen 

hätten sie die Ausbildung abgebrochen.

• 65,3 % der Befragten würden wieder ins Jugendwohnen einziehen.
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3. Unterbringung geflüchteter junger Menschen in Ausbildung im Azubi-      

    und Jugendwohnen

• Zugang über die Jugendämter insbesondere für U18 nach § 13.1, § 

13.3 oder selten § 34 (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform) 

im SGB VIII

• Unterbringung im Jugendwohnen auch Ü18 bis max. 27 Jahre 

möglich, insbesondere wenn bereits Wohnheimplatz U18 vorhanden 

gewesen ist. Der Wohnheimplatz bei Ü18 ist in der Regel unbedingt 

an den Ausbildungsplatz gekoppelt.

• Zugang Ü18: auch über Refinanzierung Berufsausbildungsbeihilfe 

(BAB) möglich, hier ist aber zumindest eine Duldung als 

Aufenthaltsstatus Voraussetzung (eine Gestattung reicht nicht aus).

• Die jeweiligen Jugendwohneinrichtungen beraten gerne zu 

Unterbringungsmöglichkeiten im Haus und unterstützen bei der 

Antragstellung.

• Außerdem: Jugendmigrationsdienste zur individuellen Begleitung in 

den Bereichen Beratung, Bildung, Freizeit

https://www.jugendmigrationsdienste.de/


Linksammlung zum Angebot des Jugendwohnens

• Gemeinsame Presseerklärung ZDH/VKH zu Energiekosten im 

Jugendwohnen: https://www.kolpinghaeuser.de/aktuelles/pressemitteilung-

energiekosten-sprengen-budget-des-gemeinnuetzigen-jugend-und-

azubiwohnens-483 

• Verband der Kolpinghäuser: https://www.kolpinghaeuser.de/jugendwohnen

• Netzwerk AUSWÄRTS ZUHAUSE: https://auswaerts-zuhause.de/

• BAB-Rechner: https://babrechner.arbeitsagentur.de/ 

• Jugendwohnen als Angebot berufliche Zukunft: 

https://vimeo.com/294519254/0c271f465f 

• Jugendwohnen als Angebot der Jugendhilfe: 

https://vimeo.com/294553408/57c3222202 

• Broschüre Jugendwohnen – Ein Ort zum Leben und Lernen: 

https://www.jugendsozialarbeit.info/jsa/lagkjsnrw/web.nsf/gfx/med_aida-

bv4efg_a38b5/$file/2020_Jugendwohnen_2Auflage.pdf 
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